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  Mag. iur. Johann Lang 15205 22. Oktober 2025 
 
Betrifft 

Energiepark Bruck/Leitha GmbH, Vorhaben „Windpark RAP“, Verfahren gemäß Umwelt-
verträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 (UVP-G 2000), Änderungen WKA RAP-02 bis RAP-
04 aufgrund technologischer Weiterentwicklungen; Prüfung geringfügige Abweichungen – 
Antrag 10.10.2025; Ersuchen um Stellungnahme 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

 

Mit ha. Bescheid WST1-UG-87/032 vom 29.April 2025 wurde der „Windpark RAP“ nach 

den Bestimmungen des UVP-G 2000 rechtskräftig genehmigt, mit der Ausführung wurde 

noch nicht begonnen.  

 

Hierzu wurden mit Schreiben vom 10.Oktober 2025 geplante Abweichungen zum geneh-

migten Vorhaben bekanntgegeben, welche auf ihre „Geringfügigkeit“ geprüft werden mö-

gen. Mit diesem Auskunftsbegehren wird, verfahrensökonomisch sinnvoll, die Absicht ver-

folgt, Rechtsklarheit zu erlangen, auf welcher Verfahrensebene, die dargestellten Abwei-

chungen zur Genehmigung beantragt werden sollen und müssen.  

 

Das Auskunftsbegehren und Bezug habende Projektunterlagen werden anbei, mit dem 

Ersuchen um Stellungnahme übermittelt, ob die geplanten Abweichungen in ihren 

Auswirkungen auf die Umwelt fachlich als „geringfügig“ erachtet werden können.  
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Rechtskonform bedeutet „Geringfügigkeit der Auswirkungen“, dass sich die geplanten Ab-

weichungen auf die einschlägigen, öffentlich-rechtlichen Schutzgüter bzw. -interessen ge-

mäß § 1 Abs 1 Z 1 UVP-G 2000 nicht, respektive nicht anders als die bereits konsentierten 

Maßnahmen, auswirken. Insoweit dürfen die geplanten Maßnahmen insbesondere zu kei-

nen erheblichen Nachteilen oder Beeinträchtigungen der bezeichneten Schutzgüter bzw. -

interessen führen.  

 

Angesichts des im Zuge der sog. Energiewende aktuell großen öffentlichen Interesses an 

jeder einzelnen Windkraftanlage, ersuchen wir die erbetene Stellungnahme bis längstens  

 

10.Dezember 2025  

 

zu übermitteln.  

 

Für allfällige Fragen stehen wir gerne telefonisch zur Verfügung.  

 

Die vorgelegten Projektunterlagen stehen für landesinterne Sachverständige unter dem 

Link 

 WST1-UG-87/041-2025 

zur Verfügung. (Bei Problemen mit Zugriffsrechten bitte mit Kanzlei WST1 Kontakt auf-

nehmen.) 

Externen Sachverständigen stehen die Projektunterlagen im Internet (NOE-Box) zum 

Download unter Eingabe des Passwortes:  

Gt@3rMvs%H 

 

zur Verfügung. Der Link, unter dem die NOE-Box abrufbar ist, wird gesondert übermittelt. 

Es wird gebeten, den erfolgreichen Download der Unterlagen mittels eines kurzen E-Mails 

an post.wst1@noel.gv.at zu bestätigen und erlauben uns darauf hinzuweisen, dass die 

Downloadmöglichkeit bis längstens  

10.Dezember 2025 

https://fsc.noel.gv.at/fsc/mx/COO.1000.8802.60.8974637
mailto:post.wst1@noel.gv.at
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befristet ist. 

 

Ergeht an: 
1. Abteilung Umwelt- und Anlagentechnik 
 1) Fachbereich Elektrotechnik, z.H. Herrn DI Dr. Bernhard Steindl;  
 2) Fachbereich techn.Luftfahrtangelegenheiten, z.H. Herrn Christoph Straßberger 
2. Abteilung Forstwirtschaft, z.H. Herrn DI Rafael Buchacher 
3. Abteilung Gesundheitswesen, z.H. Herrn Dr. Manfred Radlherr 
4. Gebietsbauamt Mödling, Fachbereich Agrartechnik/Boden, z.H. Frau DI Ursula 

Preißler, Bahnstraße 2, 2340 Mödling 
5. Herrn Ing. Wilhelm Mayrhofer, iC consulenten Ziviltechniker GesmbH, Schönbrunner 

Straße 297, 1120 Wien 
6. Herrn Mag. Matthias GATTERMAYR, MSc, Ornithologe, Wildtierökologe ℅ REVITAL 

Integrative Naturraumplanung GmbH, Nußdorf 71, 9990 Nußdorf-Debant 
7. Herrn Dipl.-Ing. Thomas KLOPF, BSc, Ingenieurbüro für Technische Physik, 

Fischergasse 17, 4600 Wels 
8. Dipl.-Ing. Matthias Stracke, DI Matthias Stracke ZT GmbH, Hauptstraße 36, 3400 

Klosterneuburg-Weidling 
9. Frau Dipl.-Ing. Ingrid HEINZ, TÜV AUSTRIA GMBH, TÜV Austria-Platz 1, 2345 Brunn 

am Gebirge 
10. Knollconsult Umweltplanung ZT GmbH, z.H. Herrn Dipl.-Ing. Thomas Knoll, Obere 

Donaustraße 59, 1020 Wien 
11. Dipl.-Ing. Dieter NUSTERER, zieritz + partner ZT GmbH, Europaplatz 7, 3100 St. 

Pölten 
12. Energiepark Bruck/Leitha GmbH , vertreten durch Schönherr Rechtsanwälte GmbH, 

Schottenring 19, 1010 Wien 
 zur Kenntnis 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

NÖ Landesregierung 

Im Auftrag 

Mag. iur. L a n g 
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